
ĸ  Keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters (65 Jahre)

ĸ  Stärkere Anhebung der Ausgleichszulage (über die Armutsgrenze!)

ĸ  Vollkommene Abschaffung der Aliquotierung (Kürzung) der ersten 
Pensionsanpassung nach Pensionsantritt

ĸ  Dauerhafte Schutzklausel für die Gutschriften am Pensionskonto  
für angehende Pensionistinnen und Pensionisten um vor Pensions-
kürzungen aufgrund ungewöhnlich hoher Inflationsraten zu schützen

ĸ  Generalsanierung der betrieblichen Pensionen, also der  
sogenannten „zweiten Säule“, bei der es praktisch seit Bestehen  
zu massiven Pensionskürzungen gekommen ist

ĸ  Abschaffung des Pensionssicherungsbeitrages, den Pensionistinnen 
und Pensionisten aus öffentlichen Pensionen zahlen müssen

ĸ  Schaffung von altersgerechten Arbeitsplätzen

ĸ  Pensionsanpassung 2025: Plus 4,6 Prozent (für alle Pensionen bis 
6.060 € brutto, darüber liegende Pensionen bekommen einen Fixbetrag)

ĸ  Ausgleichszulage („Mindestpension“) 2025 für Alleinstehende:  
Anhebung auf 1.275 €

ĸ  Schutzklausel für Pensionskonto-Gutschrift für Neupensionisten 
kommt auch 2025 (ausgenommen Korridorpensionen)

ĸ  Aliquotierung (je nach Monat des Pensionsantritts nur anteilige) 
erste Pensionsanpassung nach der Pensionierung: Wird für jene, die 
2025 in Pension gehen, ausgesetzt

Das kommt 2025

Das fordert der Pensionistenverband


